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und ihm jüngſt durch weſentliche Erleichterung in ſeinem Amte als Bezirksarzt wohl genügende

Muße gegeben wurde , dieſen Lehrzweig beſonders zu kultiviren .

3. Bezirksaſſiſtenzärzte .

Jedem Bezirksarzt ſoll in der Regel als Gehilfe und Stellvertreter ein gewöhnlich iie
Staatsdienereigenſchaft beſtellter Bezirksaſſiſtenzarzt beigegeben ſein . Früher war die medi⸗

ziniſch⸗techniſche Bezirksſtelle , Phyſikat genannt , regelmäßig durch zwei mit Staatsdienereigenſchaft
angeſtellte Staatsärzte , den Phyfikus und den Amtschirurgen , vertreten , deſſen Dienſtobliegenheiten

durch die jetzt antiquirte Nr . VIL der Medizinalordnung : „Inſtruktion für die Bezirkswundärzte “
geregelt waren . Der Grund hievon lag in der früheren Trennung der Licenzirung zur Aus⸗

übung der verſchiedenen Zweige der Heilkunde (linnere, chirurgiſche und geburtshilfliche ) und der

hierauf gebauten Geſetzgebung bezüglich der Herſtellung des Beweiſes in Strafſachen durch zwei

mediziniſche Sachverſtändige . Seit die Prüfung in der Geſammtheilkunde als Bedingung für die

Zulaſſung zur ärztlichen Praxis verlangt wird , genügt gewöhnlich ein Staatsarzt in der Perſon
des Bezirksarztes als Sachverſtändiger zur Berathung der Verwaltung wie des Gerichts . Da⸗

durch kam es , daß ſeit Jahren bei Abgang von Aſſiſtenzärzten und Amtschirurgen deren

Stellen nicht mehr beſetzt wurden , ſondern für die Fälle etwa nöthiger Mitwirkung eines zweiten

Gerichtsarztes oder der nöthigen Stellvertretung des Bezirksarztes ein am Amtsſitze oder in deſſen

Nähe wohnender , hiezu geeigneter Arzt bezeichnet wird , um ohne Anſtellung nur gegen Bezug
der taxmäßigen Diäten und Gebühren nach Bedarf verwendet zu werden . Obwohl dieſe Wahlen
meiſt nur durch die zufällige Anweſenheit des Gewählten am Amtsorte beſtimmt werden , ſo hat

doch dieſes Syſtem bisher keine Nachtheile gezeigt , indem die verlangten Dienſte ohnehin jährlich
nur einige Male vorkommen und höchſtens bei Stellvertretungen nach Todesfall , längerem Urlaub W.

hie und da Unzuträglichkeiten eintreten können .

Wir zählen dermalen noch5 aus früherer Zeit überkommene , mit beſchränkter mediziniſcherLicenz
verſehene Amtschirurgen und 18 Aſſiſtenzärzte mit Staatsdienereigenſchaft ; deren Normalgehalt
beträgt 180 fl. nebſt 120 fl . jährl . Reiſeaverſum und erhöht ſich alle fünf Jahre um 40 fl. Außerdem
ſind 10 Aſſiſtenzärzte ohne Staatsdienereigenſchaft und mit einem gleich großen Normalgehalt
und 32 als Aſſiſtenzärzte gegen Gebührenbezug funktionirende praktiſche Aerzte vorhanden .

Unter jenen ſiud jedoch einige Aſſiſtenzarztſtellen aus früherer Zeit , wo die Staatsver⸗

waltung in entlegenen und armen Bezirken Aerzte mit dieſem Titel beſtellte und beſoldete , weni⸗

ger für Anforderungen der Staatsverwaltung ſelbſt, als um den Bewohnern ärztliche Hilfe zu
ermöglichen . In neuerer Zeit hat man jedoch angefangen , zur Erreichung dieſes Zweckes, ſo weit

überhaupt noch nöthig , ein anderes Mittel in Anwendung zu bringen , indem man dergleichen
Stellen nicht mehr von Staatsverwaltungswegen vergibt , ſondern nah Erforderniß den betr . Ge -

meinden einen Geldzuſchuß gewährt , um ſelbſt für die Berufung eines Arztes zu ſorgen . Der⸗

artige Aſſiſtenzarztſtellen beſtehen nur noch in Tiefenbronn und Stetten a. k. . , wogegen jene in

Oſterburken , Schönau bei Heidelberg , Mudau und Herriſchried eingingen und ſtatt ihrer Geld⸗

zuſchüſſe an die Gemeinden verwilligt wurden .

Zur vollſtändigen Darſtellung der im Dienſte der Staatsverwaltung ſtehenden techniſchen
Sanitätsbeamten und ihrer dienſtlichen Verhältniſſe wären nun ferner die Kreisoberhebärzte ,
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Badärzte und die Apothekenviſitatoren aufzuführen . Es wird jedoch zweckmäßiger ſein ,
derſelben erſt in Verbindung mit der Erörterung jener Verhältniſſe und Aei zu geden⸗
fen, gu deren Ueberwachung und Verſorgung ſie ſpeziell berufen ſind .

Wir wenden uns nun zu den mehr materiellen Verhältniſſen des Medizinalveſens , und zum

II . Sanitätsweſen .

Als Aufgabe in dieſem Gebiete des öffentlichen Geſundheitsweſens ergibt ſich die Herſtel⸗
lung der Geſammtheit der Bedingungen für die Erhaltung der Geſundheit , ſoweit ſie
die Einzelnen ſich nicht ſelber zu ſchaffen vermögen . Für das amtliche techniſche Sanitätsperſonal

erwächst hieraus die Obliegenheit , der mit der vollziehenden Gewalt betrauten Staatsverwaltung

in Erlaſſung und Handhabung aller hierauf bezüglichen Geſetze , Verordnungen , Maßregeln und

Einrichtungen berathend zur Seite zu ſtehen .

In der Thätigkeit , welche die Staatsverwaltung auf dieſem Gebiete zu entwickeln berufen
iſt , laſſen ſich im Allgemeinen zwei Richtungen unterſcheiden , die ſich übrigens auf jedem Punkte

mehr oder weniger durchdringen : eine mehr negative , auf die Beſeitigung allgemeiner Gefähr⸗
dungen der Geſundheit abzielende , ſodann eine vorzugsweiſe poſitive , die öffentliche Geſundheit
pflegende und fördernde . Man hat jene nicht unpaſſend die Sanitätspolizei , dieſe die

Sanitätspflege genannt . Während dort als Mittel mehr Zwang , Verbote und Strafen in

Anwendung kommen , ſucht man hier mehr durch Anregung zu freier , ſchöpferiſcher Thätigkeit
im Intereſſe der allgemeinen Geſundheit zu wirken .

Es liegt im natürlichen Gange der Entwicklung , daß Anfangsi in der Sanitätsverwaltung
der polizeiliche Charakter überwiegt . Allein es iſt nicht zu verkennen , daß ſich gegenwärtig , ver -

anlaßt durch die ſozialen Verhältniſſe in den größeren Städten und deren ſich immer dichter an -

häufende Bevölkerung der geſundheitspflegende Charakter bedeutungsvoll in den Vorder —

grund zu ſtellen beginnt . Die raſch wachſende Induſtrie verſammelt an ihren Stätten große
Maſſen von Menſchen. Was dieſen einerſeits Verdienſt gewährt , die Arbeit , wird anderſeits

wieder , namentlich in Verbindung mit geſundheitswidrigen örtlichen Verhältniſſen , in welchen die

Mehrzahl der Arbeiter ein oft kümmerliches Leben friſtet , zur Quelle frühzeitigen Siechthums .
Großentheils ohne Beſitz werden ſie darum bald eine Laſt der öffentlichen Armenpflege und für
den ganzen Ort ſogar ſelbſt wieder zu einem Herd allgemeiner Krankheiten . So drängt ſich

allmählig die Ueberzeugung auf , daß es das Intereſſe Aller erfordere , nicht nur allenthalben die

Arbeit der geſundheitsgefährdenden Einflüſſe ſoweit immer thunlich zu entkleiden , ſondern nament⸗

lich auch jene poſitiven örtlichen Bedingungen welche allgemeine geſunde Zuſtände
verbürgen .

Alles iſt in dieſer Beziehung aber erſt im Weiden begriffen . Doch regt ſich ſchon die

Geſetzgebung und auch die Selbſtverwaltung der Gemeinden , wie die Induſtrie ſelbſt fängt an

jene Solidarität der Intereſſen zu begreifen . Freilich bleibt der Geſundheitswiſſenſchaft ſelbſt und

den im Dienſte des Staats ſtehenden Fachmännern hier noch Vieles zu thun übrig . Aber um

? ſo lohnender iſt auch dieſes Feld ihrer Thätigkeit , da hier mehr als anderwärts die Wiſſenſchaft
mit ihren Errungenſchaften praktiſch in ' s öffentliche Leben eingreifen kann .

2


	Seite 8
	Seite 9

